
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/7/1 7Ob605/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1976

Norm

EO §308 B

Rechtssatz

Der Überweisungsgläubiger hat alle zur Erhaltung des Forderungsrechtes notwendigen Rechtshandlungen

vorzunehmen, wie Mahnungen, Aufkündigungen von Darlehensforderungen; er kann Willenserklärungen abgeben, die

das Recht des Verpflichteten wirksam werden lassen oder die gepfändete Forderung zum Entstehen bringen.
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